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Erneuter Schlag gegen die Immobilienbranche – Vorsicht beim Erwerb alter Häuser 

Nach dem Beschluss des OLG Koblenz haftet die Gemeinde, für Abnahme- und Anschlussfehler der 

Vergangenheit nicht. Die Gemeinde haftet ebenso so nicht, für fahrlässige Schäden bei der 

Ausführung von Arbeiten auf dem Grundstück des Eigentümers, die die Gemeinde in Auftrag 

gegeben hat und die Ursache der Fehler in der Vergangenheit liegt. In der Haftung ist der neue 

Eigentümer.  

Das OLG hat mit diesem Beschluss eine historische Haftung  des neuen Eigentümers im Dunkeln der 

Vergangenheit begründet,  ohne Kausalität für die Fehler der ausführenden Auftraggeber und ohne 

Gemeindehaftung für Fehler, die diese bei der Errichtung des Gebäudes, durch falsche Prüfung und 

Abnahme gemacht hat.  

Man übertrage diesen Beschluss in die private zivilrechtliche Haftung. Diese wäre unstreitig 

begründet.  

Die Gebühren für den nicht vorhandenen Anschluss, die die Gemeinde in Rechnung stellte, muss 

diese nicht rückerstatten. Der Eigentümer hat im Vertrauen auf den in Rechnung gestellten Anschluss 

immer gezahlt. Zahlen ja – Anschluss prüfen nein – Haftung für eigenes Verschulden nein.  

Mit diesem Beschluss, ist der Erwerb älterer Häuser für einen Investor faktisch ausgeschlossen. Das 

Städtebild wird sich erheblich verändern und eine Ruinenlandschaft kann entstehen. 
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